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Aufhebungsvertrag 
zwischen 

 

 

- nachstehend Vermieter genannt - 

und 

 

 

- nachstehend Mieter genannt - 

 

§ 1 

Das zwischen den beiden Parteien mit Mietvertrag vom ___________________ begründete Mietverhältnis 
über die Immobilie 

 

(Lage, Adresse, Ort) 

wird einvernehmlich zum ____________________ beendet. Eine Vertragsfortsetzung durch still-
schweigende Gebrauchsgewährung gem. § 545 BGB wird abgedungen. Der Mieter verzichtet auf die 
Erklärung des Fortsetzungswiderspruchs gemäß § 574 BGB. 

 

§ 2 

Der Mieter verpflichtet sich, das Mietobjekt zu dem in § 1 genannten Beendigungszeitpunkt zu räumen und 
an den Vermieter in vertragsgemäßem Zustand unter Einschluss der nachstehenden Vereinbarungen mit 
sämtlichen (auch vom Mieter nachgemachten) Schlüsseln herauszugeben. 

Eine Räumungsfrist bzw. Räumungsschutz (§§ 721, 79411, wird nicht beantragt und nicht gewährt. 
Unbenommen ist das Recht, Vollstreckungsschutz gem. § 765 a ZPO geltend zu machen. 

 

§ 3 

Es existieren keine mündlichen Nebenabreden zu dieser Vereinbarung. Ergänzungen dieses Vertrags 
bedürfen der Schriftform. Die Parteien verpflichten sich, Stillschweigen über alle Inhalte dieser 
Vereinbarung zu wahren. 

 

   
Ort, Datum  Vermieter 
   
   
   
Ort, Datum  Mieter 
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BGB § 545 Stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses 
Setzt der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch der Mietsache fort, so verlängert sich das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit, sofern 
nicht eine Vertragspartei ihren entgegenstehenden Willen innerhalb von zwei Wochen dem anderen Teil erklärt. Die Frist beginnt  
1. für den Mieter mit der Fortsetzung des Gebrauchs, 
2. für den Vermieter mit dem Zeitpunkt, in dem er von der Fortsetzung Kenntnis erhält. 

BGB § 574 Widerspruch des Mieters gegen die Kündigung 
(1) Der Mieter kann der Kündigung des Vermieters widersprechen und von ihm die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, wenn die 
Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter, seine Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die 
auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Dies gilt nicht, wenn ein Grund vorliegt, der den 
Vermieter zur außerordentlichen fristlosen Kündigung berechtigt. 
(2) Eine Härte liegt auch vor, wenn angemessener Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht beschafft werden kann. 
(3) Bei der Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters werden nur die in dem Kündigungsschreiben nach § 573 Abs. 3 angegebenen 
Gründe berücksichtigt, außer wenn die Gründe nachträglich entstanden sind. 
(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 

 

ZPO § 721 Räumungsfrist 
(1) 1Wird auf Räumung von Wohnraum erkannt, so kann das Gericht auf Antrag oder von Amts wegen dem Schuldner eine den Umständen nach 
angemessene Räumungsfrist gewähren. Der Antrag ist vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung zu stellen, auf die das Urteil ergeht. Ist der 
Antrag bei der Entscheidung übergangen, so gilt § 321; bis zur Entscheidung kann das Gericht auf Antrag die Zwangsvollstreckung wegen des 
Räumungsanspruchs einstweilen einstellen. 
(2) Ist auf künftige Räumung erkannt und über eine Räumungsfrist noch nicht entschieden, so kann dem Schuldner eine den Umständen nach 
angemessene Räumungsfrist gewährt werden, wenn er spätestens zwei Wochen vor dem Tag, an dem nach dem Urteil zu räumen ist, einen Antrag 
stellt. 2§§ 233 bis 238 gelten sinngemäß. 
(3) Die Räumungsfrist kann auf Antrag verlängert oder verkürzt werden. Der Antrag auf Verlängerung ist spätestens zwei Wochen vor Ablauf der 
Räumungsfrist zu stellen. §§ 233 bis 238 gelten sinngemäß. 
(4) Über Anträge nach den Absätzen 2 oder 3 entscheidet das Gericht erster Instanz, solange die Sache in der Berufungsinstanz anhängig ist, das 
Berufungsgericht. 2Die Entscheidung ergeht durch Beschluss. 3Vor der Entscheidung ist der Gegner zu hören. 4Das Gericht ist befugt, die im § 732 
Abs. 2 bezeichneten Anordnungen zu erlassen. 
(5) Die Räumungsfrist darf insgesamt nicht mehr als ein Jahr betragen. Die Jahresfrist rechnet vom Tage der Rechtskraft des Urteils oder, wenn nach 
einem Urteil auf künftige Räumung an einem späteren Tage zu räumen ist, von diesem Tage an. 
(6) Die sofortige Beschwerde findet statt 
1. gegen Urteile, durch die auf Räumung von Wohnraum erkannt ist, wenn sich das Rechtsmittel lediglich gegen die Versagung, Gewährung oder 
Bemessung einer Räumungsfrist richtet; 
2. gegen Beschlüsse über Anträge nach den Absätzen 2 oder 3. 
(7) 1Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für Mietverhältnisse über Wohnraum im Sinne des § 549 Abs. 2 Nr. 3 sowie in den Fällen des § 575 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. 2Endet ein Mietverhältnis im Sinne des § 575 des Bürgerlichen Gesetzbuchs durch außerordentliche Kündigung, kann 
eine Räumungsfrist höchstens bis zum vertraglich bestimmten Zeitpunkt der Beendigung gewährt werden. 

ZPO § 765 Vollstreckungsgerichtliche Anordnungen bei Leistung Zug um Zug 
Hängt die Vollstreckung von einer Zug um Zug zu bewirkenden Leistung des Gläubigers an den Schuldner ab, so darf das Vollstreckungsgericht eine 
Vollstreckungsmaßregel nur anordnen, wenn 
1. der Beweis, dass der Schuldner befriedigt oder im Verzug der Annahme ist, durch öffentliche oder öffentlich beglaubigte Urkunden geführt wird 
und eine Abschrift dieser Urkunden bereits zugestellt ist; der Zustellung bedarf es nicht, wenn bereits der Gerichtsvollzieher die 
Zwangsvollstreckung nach § 756 Abs. 1 begonnen hatte und der Beweis durch das Protokoll des Gerichtsvollziehers geführt wird; oder 
2. der Gerichtsvollzieher eine Vollstreckungsmaßnahme nach § 756 Abs. 2 durchgeführt hat und diese durch das Protokoll des Gerichtsvollziehers 
nachgewiesen ist. 

Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de 

https://dejure.org/gesetze/ZPO/321.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/233.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/238.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/233.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/238.html
https://dejure.org/gesetze/ZPO/732.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/549.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/575.html
https://dejure.org/gesetze/BGB/575.html
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